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Der Erbfall – Was ist zu tun? 
Hilfreiche Tipps im Falle eines Behindertentestaments 

Düsseldorf, 29. April 2026. Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen (bvkm) hat seinen bewährten Rechtsratgeber „Der Erbfall – Was 
ist zu tun?“ aktualisiert. Ausführlich wird in dem Ratgeber erläutert, was im Falle 
eines Behindertentestaments nach dem Versterben der Eltern für die Erben, den 
rechtlichen Betreuer und den Testamentsvollstrecker zu tun ist.  

Der umfassend überarbeitete Ratgeber stellt die Fortsetzung des beliebten bvkm-
Ratgebers „Vererben zugunsten von Menschen mit Behinderung“ dar. Er geht da-
von aus, dass Eltern zugunsten ihres behinderten Kindes ein Behindertentesta-
ment in der klassischen Form der Vor- und NacherbschaEsvariante errichtet ha-
ben. Mit Versterben des ersten und später des zweiten Elternteils triI der jeweilige 
Erbfall ein. Was ist dann zu tun? Welche Aufgaben und Pflichten haben die Erben, 
der rechtliche Betreuer und die für die Testamentsvollstreckung vorgesehene Per-
son? Für diese Fragen möchte der Ratgeber eine erste Hilfe sein. 

Neben Fragen nach der HaEung und Kontrolle des Testamentsvollstreckers wird 
zum Beispiel auch die Frage behandelt, ob die Kosten einer rechtlichen Betreuung 
aus dem Erbe des behinderten Menschen zu bestreiten sind. 

Mit Hilfe eines Behindertentestaments können Eltern ihrem behinderten Kind fi-
nanzielle MiIel zukommen lassen, mit denen es zum Beispiel medizinische Leis-
tungen bezahlen oder sich an seinem Geburtstag Wünsche erfüllen kann. Möglich 
ist dies durch eine erbrechtliche Gestaltung, die den Zugriff des Sozialamts auf die 
ErbschaE verhindert. 

Mitautor des nunmehr bereits in der 5. Auflage erschienen Rechtsratgebers ist der 
Notar und Fachanwalt für Erbrecht Dr. Björn Winkler aus Bremen. Er berät bereits 
seit vielen Jahren Eltern von Kindern mit Behinderung zum Behindertentestament 
und ist daher ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet.  
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Der Ratgeber steht im Internet als Download unter www.bvkm.de in der Rubrik 
„Recht & Ratgeber“ kostenlos zur Verfügung. Er kann außerdem als Druckversion 
zum Preis von 3 Euro (Mitglieder) bzw. 4 Euro (Nichtmitglieder) im Webshop des 
bvkm bestellt werden. Ab 10 Exemplaren gibt es einen MengenrabaI.  

Weiterführende Informa0onen 
» Vererben zugunsten von Menschen mit Behinderung:  Hilfreiche Tipps, wie 

ein Behindertentestament zu gestalten ist, gibt der Ratgeber „Vererben 
zugunsten von Menschen mit Behinderung“, der ebenfalls im Webshop 
des bvkm erhältlich ist. Anhand eines konkreten Beispiels werden die Re-
gelungen, die in einem Behindertentestament zu treffen sind, verdeut-
licht. Der Ratgeber ist 2025 in 9. Auflage erschienen. 

 

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
(bvkm) ist der größte Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland. In über 280 Mit-
gliedsorganisaEonen sind 27.000 Familien organisiert.  
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